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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgende Be-
schlüsse: 

1.  Der Gemeinderat stimmt dem Antrag des Vorhabenträgers (Anlage 01 zur Drucksa-
che) zu und beschließt gemäß Paragraph 12 Absatz 2 Baugesetzbuch die Einleitung ei-
nes Vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens für den im Lageplan (Anlage 02 
zur Drucksache) gekennzeichneten Bereich. 

2.  Der Gemeinderat beschließt, dass der vorhabenbezogene Bebauungsplan gemäß Pa-
ragraph 13a Baugesetzbuch im vereinfachten Verfahren ohne eine Umweltprüfung 
nach Paragraph 2 Absatz 4 Baugesetzbuch aufgestellt wird. 

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  

 Keine (Die Kosten des Bebauungsplanverfahrens trägt die 
Vorhabenträgerin) 

 

  
Einnahmen:  

 keine  
  
Finanzierung:  

 keine  

  
Folgekosten:  

 keine  

  

 

 

Zusammenfassung der Begründung:   

Mit Schreiben vom 26.11.2020 beantragte die E&S Immo 3 GmbH die Einleitung eines vorha-
benbezogenen Bebauungsplans für ein in ihrem Eigentum befindliches Areal. Der Bebau-
ungsplan dient der Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen für die Realisierung 
des Vorhabens. 
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digitale Sitzung des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses 
vom 11.05.2021 

Ergebnis der digitalen öffentlichen Sitzung des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses vom 11.05.2021 

11 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Weststadt – Südlich der Brücke Hebelstraße; hier: 
Einleitungsbeschluss 
Beschlussvorlage 0126/2021/BV  

Erster Bürgermeister Odszuck eröffnet den Tagesordnungspunkt und fragt nach Befan-
genheiten. Befangenheiten werden nicht angezeigt. Pläne zum Tagesordnungspunkt hän-
gen aus.  

Erster Bürgermeister Odszuck erläutert kurz das geplante Vorhaben. Zuvor sei die Fläche 
durch ein Autohaus genutzt worden. Im ersten Schritt sei ein Wettbewerb durchgeführt 
worden. Inzwischen seien zwei Grundstücke hinzuerworben worden, auf dieses solle das 
Konzept erweitert werden. In der Bürgerinformation sei keine Einwendung erhoben wor-
den. Er weist darauf hin, dass ein Sachantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ange-
kündigt worden sei, der als Tischvorlage und im Ratsinformationssystem zur Verfügung 
stehe. Zunächst erteilt er Stadtrat Wetzel das Wort. 

Stadtrat Wetzel bringt für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen den Antrag ein: 

Die Stadtverwaltung wird beauftragt mit dem Vorhabenträger im Rahmen des Durchfüh-
rungsvertrags über die Installation von PV-Anlagen, Dachbegrünung und die Reduktion 
des Stellplatzschlüssels zu verhandeln. 

Man wolle sicherstellen, dass das Standardprogramm in dem Durchführungsvertrag ver-
handelt werde. Fassadenbegrünung habe man im Sachantrag nicht aufgenommen, da es 
diesbezüglich einen Grundsatzantrag gebe. Sollte dieser nicht berücksichtigt werden, 
werde dies ergänzt. Weiter rege er an, zu prüfen, ob durch Erweiterung des Hermann-
Fries-Weg eine Verbesserung der Fahrradverbindung hergestellt werden könne.  

Erster Bürgermeister Odszuck berichtet, dass die Überprüfung des Herrmann-Fries-
Weges sich bereits im Gange befinde. 

Es melden sich weiter zu Wort: Stadtrat Michelsburg, Stadträtin Röper 

 Werde der neue Baulandmanagementbeschluss angewendet, der im Juni getroffen 
werden solle? 

 Es sei verwunderlich, dass keine Anregungen in der Bürgerveranstaltung vorgetragen 
wurden. Wie viele Personen hätten teilgenommen? Einigen Berichten zufolge habe es 
technische Störungen bei der digitalen Teilnahme an der Bürgerbeteiligungsverant-
staltung gegeben.  
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Der digitale Beteiligungsraum konnte in einigen Fällen von Interessierten nicht erreicht 
werden. Es sei immer wieder von Südstadt Nord die Rede, auch in dieser Vorlage, es 
handle sich aber um die Weststadt. 

 Der Radverkehr funktioniere im Umfeld des Projekts nicht. Es sei notwendig, sich die 
Verkehrsführung in diesem Gebiet insgesamt anzusehen. Das Gebäude und die Umge-
bung passten nicht zusammen. Werde der Abriss der hinzuerworbenen Gebäude ge-
plant und der Bereich noch größer?  

 Es werde angeregt, die Herstellung eines Zugangs zur S-Bahn von Westen zu prüfen. 

Erster Bürgermeister Odszuck antwortet, es sei tatsächlich angebracht, den öffentlichen 
Raum dort mit ordnender Hand weiterzuentwickeln. Das sei ein logischer Fortsetzungs-
schritt der Entwicklung des Schulcampus Mitte. Im Zusammenhang mit diesem Projekt 
werde voraussichtlich auch der Zugang zur S-Bahn von Westen ein Thema werden. 

Frau Friedrich, Leiterin des Stadtplanungsamtes, ergänzt, es handle sich um einen Vorha-
benbezogenen Bebauungsplan. Man müsse schauen, was Gegenstand des Planverfahrens 
sei und was eine darüber hinaus gehende planerische Aufgabe sei, die nicht unmittelbar 
dem Vorhabenträger zugerechnet werden könne. Sie teile die Auffassung, dass man sich 
das ganze Gebiet anschauen müsse. Dies werde im Kontext mit dem Schulcampus Mitte 
erfolgen, jedoch nicht in diesem Verfahren. Die Teilnehmerzahl bei der Bürgerveranstal-
tung sei ihr konkret nicht bekannt, allerdings handle es sich um die vorgezogene Bürgerin-
formation durch den Vorhabenträger, es werde im Verfahren noch mehrfach die Möglich-
keit zur Beteiligung geben. Der jeweils geltende Baulandmanagementbeschluss werde 
verhandelt. Die Hinweise auf einen Bebauungsplan Südstadt Nord hingen mit dem alten zu 
ändernden Bebauungsplan zusammen. Man habe dies bereits bemerkt und werde es kor-
rigieren. 

Erster Bürgermeister Odszuck stellt den gestellten Antrag zur Abstimmung: 

Die Stadtverwaltung wird beauftragt mit dem Vorhabenträger im Rahmen des Durchfüh-
rungsvertrags über die Installation von PV-Anlagen, Dachbegrünung und die Reduktion 
des Stellplatzschlüssels zu verhandeln. 

Abstimmungsergebnis: beschlossen mit 09:04:00 Stimmen 
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Abschließend stellt er den um den beschlossenen Sachantrag ergänzten Beschlussvor-
schlag der Verwaltung zur Abstimmung: 

Beschlussempfehlung des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses (Änderungen sind 
fett dargestellt): 

Der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgende Be-
schlüsse: 

1. Der Gemeinderat stimmt dem Antrag des Vorhabenträgers (Anlage 01 zur Drucksache) 
zu und beschließt gemäß Paragraph 12 Absatz 2 Baugesetzbuch die Einleitung eines Vor-
habenbezogenen Bebauungsplanverfahrens für den im Lageplan (Anlage 02 zur Druck-
sache) gekennzeichneten Bereich. 

2. Der Gemeinderat beschließt, dass der vorhabenbezogene Bebauungsplan gemäß Para-
graph 13a Baugesetzbuch im vereinfachten Verfahren ohne eine Umweltprüfung nach 
Paragraph 2 Absatz 4 Baugesetzbuch aufgestellt wird. 

3. Die Stadtverwaltung wird beauftragt mit dem Vorhabenträger im Rahmen des Durchfüh-
rungsvertrags über die Installation von PV-Anlagen, Dachbegrünung und die Reduktion 
des Stellplatzschlüssels zu verhandeln. 

gezeichnet 
Jürgen Odszuck 
Erster Bürgermeister 

 

Ergebnis: einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung mit Ergän-
zung 
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Sitzung des Gemeinderates vom 24.06.2021 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 24.06.2021 

5 Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Weststadt – Südlich der Brücke Hebelstraße“ hier: 
Einleitungsbeschluss  
Beschlussvorlage 0126/2021/BV/2000/BV  

Oberbürgermeister Prof. Würzner fragt nach der Befangenheit. Es wird keine Befangenheit 
angezeigt. Im Foyer der Aula hängen die Pläne zur Einsicht aus. 

Im Anschluss ruft Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner die Vorlage auf und weist auf die 
im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss vom 11.05.2021 ergänzte Beschlussempfehlung 
hin.  

Da es keinen Redebedarf gibt, stellt Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner die ergänzte Be-
schlussempfehlung zur Abstimmung. 

Beschluss des Gemeinderates (Ergänzung in fett): 

1.  Der Gemeinderat stimmt dem Antrag des Vorhabenträgers (Anlage 01 zur Drucksa-
che) zu und beschließt gemäß Paragraph 12 Absatz 2 Baugesetzbuch die Einleitung ei-
nes Vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens für den im Lageplan (Anlage 02 
zur Drucksache) gekennzeichneten Bereich. 

2.  Der Gemeinderat beschließt, dass der vorhabenbezogene Bebauungsplan gemäß Pa-
ragraph 13a Baugesetzbuch im vereinfachten Verfahren ohne eine Umweltprüfung 
nach Paragraph 2 Absatz 4 Baugesetzbuch aufgestellt wird. 

3.  Die Stadtverwaltung wird beauftragt mit dem Vorhabenträger im Rahmen des Durch-
führungsvertrages über die Installation von PV-Anlagen, Dachbegrünung und die Re-
duktion des Stellplatzschlüssels zu verhandeln. 

gezeichnet 
Prof. Dr. Eckart Würzner 
Oberbürgermeister 

 

Ergebnis: beschlossen mit Ergänzung 
Enthaltung 1   
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Begründung:  

1. Vorbemerkung 

Mit Schreiben vom 26.11.2020 beantragt die E&S Immo 3 GmbH als Vorhabenträgerin die Einleitung 
eines Bebauungsplanverfahrens für die im Eigentum der Vorhabenträgerin befindlichen Flurstü-
cke in dem von der Hebelstraße, der Römerstraße und dem Bernhard-Fries-Weg umgrenzten 
Areal. 

Im Unterschied zu einem Angebotsbebauungsplan findet die Sonderform eines vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans Anwendung, wenn für ein konkretes Projekt „maßgeschneidertes“ Pla-
nungsrecht geschaffen werden soll. Bestandteil des Bebauungsplans wird dabei ein Vorhaben- 
und Erschließungsplan, der das Vorhaben detailliert darstellt und zu dessen Umsetzung sich der 
Vorhabenträger in einem Durchführungsvertrag verpflichtet. 

Gemäß Paragraph 12 Absatz 2 Baugesetzbuch hat die Gemeinde auf Antrag des Vorhabenträgers 
nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden. Es handelt sich hierbei um eine verfahrens-
rechtliche Sonderregelung, die der besonderen Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Priva-
ten Rechnung trägt. Die Zustimmung der Gemeinde zur Einleitung eines Bebauungsplanverfah-
rens verschafft dem Vorhabenträger Klarheit über das weitere Verhalten der Gemeinde; er ist 
damit in der Lage, seine Planungen weiter zu vertiefen und zu konkretisieren. Ein einklagbarer 
Rechtsanspruch auf Durchführung eines Planverfahrens besteht nicht. 

Im Vorfeld hat die Vorhabenträgerin einen Architekturwettbewerb durchgeführt, aus dem das Bü-
ro happarchitecture aus Frankfurt am Main als erster Preisträger hervorging. Der Entwurf wird 
im Laufe des Verfahrens weiterentwickelt und Grundlage des Vorhaben- und Erschließungs-
plans.  

Der prämierte Wettbewerbsbeitrag ist (als Bestandteil des Antrags der Vorhabenträgerin) in An-
lage 01 zur Drucksache dargestellt. Er überzeugte die Jury mit einer kompakten, dreiseitig um-
schlossenen Blockrandbebauung, die einen gut proportionierten Innenhof mit hoher Aufenthalts-
qualität umschließt. Mit einer gut austarierten Baumassenverteilung und der horizontal geglie-
derten, mit Putz und Klinker qualitätsvoll gestalteten Fassade fügt sich das Projekt in das hetero-
gene städtebauliche Umfeld ein. Die gut proportionierten Wohnungen weisen unterschiedliche 
Größen und Grundrisse auf und schaffen so ein vielfältiges Angebot für unterschiedliche Wohn-
ansprüche. Der zur Hebelstraße orientierten Gewerbenutzungen im Erdgeschoss tragen zur Be-
lebung des angrenzenden öffentlichen Raums bei. Durch den zwischenzeitlichen Erwerb der süd-
lich an das Wettbewerbsgebiet gelegenen Grundstücke, können diese in die Entwicklung einbezo-
gen werden. Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird daher entspre-
chend größer gefasst als das Wettbewerbsgebiet. 
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Zur Realisierung des Vorhabens soll mit der Aufstellung des Bauleitplans das erforderliche Pla-
nungsrecht geschaffen werden, das die Festsetzungen des derzeit rechtsgültigen Baufluchten-
plans „Südstadt Nord, Teilabschnitt II“ aus dem Jahr 1960 qualifizieren beziehungsweise ersetzen 
wird. 

Den „Leitlinien für die mitgestaltende Bürgerbeteiligung in der Stadt Heidelberg“ entsprechend 
hat die Vorhabenträgerin am 25. Februar 2021 in einer öffentlichen Beteiligung im digitalen Format 
das Vorhaben vorgestellt, über das geplante Bebauungsplanverfahren informiert und Fragen 
zum Projekt beantwortet. Anregungen oder Einwendungen zur Planung wurden in der Veranstal-
tung nicht vorgetragen. 

2. Verfahren 

Für Bebauungspläne der Innenentwicklung hat der Gesetzgeber die Möglichkeit eines beschleu-
nigten Verfahrens vorgesehen. 

Die Voraussetzungen für ein solches Planverfahren gemäß Paragraph 13a Baugesetzbuch sind, 
dass es sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung handelt und eine Grundfläche von weniger 
als 20.000 m² festgesetzt wird. Beide Voraussetzungen liegen vor.  

Der Bebauungsplan soll daher gemäß Paragraph 13a Baugesetzbuch als Bebauungsplan der In-
nenentwicklung im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Eine Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) ist für das Vorhaben nicht vorgesehen, da es sich nicht um ein UVP-pflichtiges Vor-
haben handelt. Ebenfalls sind Erhaltungsziele und Schutzzwecke der Natura 2000-Gebiete im 
Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes nicht betroffen. Für das beschleunigte Verfahren gelten 
die Vorschriften nach Paragraph 13 Absatz 2 und 3 Satz 1 Baugesetzbuch entsprechend. Das heißt, 
dass in diesem Verfahren von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung gemäß Paragraph 3 
Absatz 1 und Paragraph 4 Absatz 1 Baugesetzbuch abgesehen wird. Im vorliegenden Verfahren 
sind eine Umweltprüfung nach Paragraph 2 Absatz 4 BauGB und ein Umweltbericht nach Para-
graph 2a Baugesetzbuch nicht erforderlich. 

Die Durchführung des Vorhaben- und Erschließungsplans verursacht für die Stadt keine Kosten. 
Die Kostenübernahme durch den Investor wird in dem noch zu schließenden Durchführungsver-
trag geregelt. 

Im Plangebiet wird erstmals Baurecht für eine Wohnnutzung entstehen. Es ist somit der Bau-
landmanagementbeschluss der Stadt Heidelberg anzuwenden. Auch die sich daraus ergebenden 
Verpflichtungen werden Gegenstand des Durchführungsvertrages sein. Gemäß den Vorgaben des 
Baulandmanagementbeschlusses wird ein Planungsvertrag vorbereitet und nach Bestätigung 
der Einleitung des Bebauungsplanverfahrens mit dem Vorhabenträger abgeschlossen. 
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Da im Plangebiet bereits Baurecht besteht, ist der Bezirksbeirat nach dem Grundsatzbeschluss 
zur Anhörung des Bezirksbeirats einmal zu beteiligen. Die Beteiligung wird zum Offenlagebe-
schluss sichergestellt. 

Beteiligung des Beirates von Menschen mit Behinderungen 

Der Bebauungsplan bereitet rahmensetzend die Umsetzung von baulichen Projekten vor, ohne diese 
jedoch unmittelbar auf Ausführungsebene zu konkretisieren. Der Beirat von Menschen mit Behinde-
rungen wird im Laufe des Verfahrens beteiligt. 

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungspla-
nes / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes 
 

Nummer/n: 
(Codierung) 

+ / - 
berührt: Ziel/e: 

SL 5 
SL 6 

+ 
+ 

Bauland sparsam verwenden, Innen- vor Außenentwicklung 
Flächenverbrauch senken, Flächen effektiv nutzen 

  Begründung: 

  
Das Vorhaben dient der Nachnutzung eines derzeit untergenutzten Areals in 
zentraler Lage zwischen Weststadt und Südstadt sowie der städtebaulichen 
Neuordnung im Sinne einer effektiven Flächennutzung. 

  Ziel/e: 

WO 1 + Wohnraum für alle, 8 – 10.000 Wohnungen mehr 
  Begründung: 

  
Mit dem Vorhaben soll in verdichteter Bauweise ein Wohnungsbau mit er-
gänzenden gewerblichen Nutzungen und Dienstleistungen in Teilen des Erd-
geschosses errichtet werden.  

 
2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
Keine 
 

gezeichnet 
Jürgen Odszuck 
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Anlagen zur Drucksache:  

Nummer: Bezeichnung  

01 Antrag des Vorhabenträgers auf Einleitung des Verfahrens vom 26.11.2020 

02 Lageplan mit Geltungsbereich 
03 Sachantrag Fraktion B´90-Die Grünen vom 11.05.2021 

(Tischvorlage in der Sitzung des Stadtentwicklungs- 
und Bauausschusses am 11.05.2021) 
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